
GLKrWBek: 27. Abschluss der Wählerverzeichnisse (§ 21)

27.  Abschluss der Wählerverzeichnisse (§ 21) 
 
1Die Wählerverzeichnisse sind zweckmäßigerweise am Freitag vor dem Wahltag um 15 Uhr abzuschließen, 
da zu diesem Zeitpunkt (von den Ausnahmen in den Fällen des § 23 Abs. 3 abgesehen) die Antragsfrist für 
die Ausstellung von Wahlscheinen endet. 2Damit kann die Berichtigung der Wählerverzeichnisse und der 
Abschlussbeurkundungen weitgehend vermieden werden.

3Für die Stichwahl ist das Wählerverzeichnis erneut abzuschließen.


